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§ 96 ArbVG Zustimmungspflichtige
Maßnahmen

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Folgende Maßnahmen des Betriebsinhabers bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des

Betriebsrates:

1. 1.Die Einführung einer betrieblichen Disziplinarordnung;

2. 2.die Einführung von Personalfragebögen, sofern in diesen nicht bloß die allgemeinen Angaben zur Person

und Angaben über die fachlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Verwendung des Arbeitnehmers

enthalten sind;

3. 3.die Einführung von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur Kontrolle der Arbeitnehmer,

sofern diese Maßnahmen (Systeme) die Menschenwürde berühren;

4. 4.insoweit eine Regelung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht besteht, die Einführung und die

Regelung von Akkord-, Stück- und Gedinglöhnen sowie akkordähnlichen Prämien und Entgelten – mit

Ausnahme der Heimarbeitsentgelte –, die auf statistischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren,

Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruhen, sowie der maßgeblichen

Grundsätze (Systeme und Methoden) für die Ermittlung und Berechnung dieser Löhne bzw. Entgelte.

2. (2)Betriebsvereinbarungen in den Angelegenheiten des Abs. 1 können, soweit sie keine Vorschriften über ihre

Geltungsdauer enthalten, von jedem der Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich

gekündigt werden. § 32 Abs. 3 zweiter Satz ist nicht anzuwenden.
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